
   

Gültigkeit ab 01.08.2015 

 

 

Dritt-Kind-Befreiung - § 6 Abs. 2 SBKS 
Antrag auf Befreiung vom Eigenanteil bei 3 und mehr eigenanteilspflichtigen Kindern, ab Klasse 5  

 

    Für das Schuljahr    20 _____ / ______ 
    

 Voraussetzungen: 

 3 oder mehr Kinder, ab Klasse 5 einer Familie sind eigenanteilspflichtig  
 Es bestehen keine anderen Ansprüche nach der Satzung (z.B. § 7 SBKS) 
 Es werden keine Leistungen nach dem Bildungs- u. Teilhabepaket (BuT) bezogen 

 

Name und Anschrift der Erziehungsberechtigten: 
 

                                    
 

                                                                                                                             
 

(1) Für folgende Schüler werde ich während des ganzen o.g. Schuljahres die Eigenanteile entrichten: 

          Eintrag der zwei Geschwister mit dem höchsten Eigenanteil 

Name, Vorname Geburtsdatum Schulort Klasse 
Name / Siegel der Schule ev. 
SMK-Nummer 

     

     

 

(2) Für folgende(n) Schüler beantrage ich die Befreiung von der Zahlung der Eigenanteile: 

Eintrag der/des ältesten Schüler(s) mit dem geringsten Eigenanteil 

Name, Vorname Geburtsdatum Schulort Klasse 
Name / Siegel der Schule ev. 
SMK-Nummer 

     

     

 

Hiermit bestätige ich mit meiner Unterschrift, dass ich keinen Antrag auf Bildung und Teilhabe für 

Schülerbeförderungskosten gestellt habe. Sollte im Laufe des Schuljahres für eines der beiden unter (1) 
genannten Kinder kein Eigenanteil mehr zu entrichten sein, werde ich dies unverzüglich mitteilen. Unterjährige 
Änderungen, die sich auf die Befreiung auswirken (insbesondere die Rückgabe von Fahrkarten) werde ich 
unverzüglich mitteilen. 

 

_  ________________________  

 
Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 

Dieses Formular ist bei der Schule des Schülers abzugeben, für den der Antrag gestellt wird. Die Schule leitet 
den Antrag zur Bearbeitung an den Schulträger bzw. an das Landratsamt Tübingen weiter. 

 

Wichtige Hinweise : 

 Die Befreiung vom Eigenanteil ist vor Beginn der Beförderung zu beantragen. Wird der Antrag später 
als 2 Monate nach Beförderungsbeginn gestellt, ist eine rückwirkende Befreiung für die Zeit vor der 
Antragsstellung ausgeschlossen (§16a SBKS)  

 Sollten nicht alle Kinder ihre Fahrkarten über das Listenverfahren beziehen, fügen Sie bitte als 
Nachweis für die Entrichtung von Eigenanteilen, Kopien der Fahrkarten oder Zahlungsnachweise in 
Form von Kopie des Kontoauszuges oder Kopie der Abo-Bestätigung bei. 

 Falschangaben führen zur Rückforderung geleisteter Erstattungen. 

 Wird dem Antrag entsprochen, ergeht kein förmlicher Bescheid. Die Befreiung wird automatisch bei 
der Teilnahme im Listenverfahren bei der Abbuchung der Eigenanteile berücksichtigt. 

 Dieser Antrag gilt immer nur für ein Schuljahr! 
 

Folgende Unterlagen habe ich beigefügt: 
 

___________________________________________________________________________________ 


